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Sehr geehrte Frau Ministerialdirektorin Szech-Koundouros,  
sehr geehrte Frau Ministerialdirektorin Dr. Baron, 

mit der Neufassung der EU-Trinkwasserrichtlinie (Richtlinie (EU) 2020/2184) sowie 
den hierzu erlassenen delegierten und Durchführungsrechtsakten hat die 
Europäische Union die hygienischen Anforderungen an Materialien und Produkte im 
Kontakt mit Trinkwasser grundlegend neu geregelt. Bereiche, die bislang in 
nationaler Verantwortung lagen und über etablierte nationale Bewertungs- und 
Zertifizierungssysteme geregelt wurden, werden damit schrittweise in einen 
verbindlichen europäischen Rechtsrahmen überführt. 

Ab dem 31. Dezember 2026 gelten die neuen europäischen Anforderungen 
verbindlich in allen Mitgliedstaaten. Dies betrifft weite Teile der deutschen Sanitär-, 
Gebäude-, Elektro-, Metall- und Infrastrukturindustrie sowie zahlreiche Bereiche der 
öffentlichen Wasserversorgung und des Wohnungs- und Infrastrukturbereichs. 

Gemeinsam möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass die derzeitige 
europäische Regelungsarchitektur in wesentlichen Bereichen praktisch nicht 
umsetzbar ist und erhebliche wirtschaftliche und infrastrukturelle Auswirkungen 
haben wird. 

Das Ziel eines harmonisierten europäischen Hygienerechts und hoher 
Sicherheitsstandards wird von der Industrie ausdrücklich unterstützt. Die praktische 
Ausgestaltung des Systems berücksichtigt jedoch zentrale industrielle und 
infrastrukturelle Realitäten nicht ausreichend. Die Diskussion auf europäischer Ebene 
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wird bislang überwiegend aus umwelt- und gesundheitspolitischer Perspektive 
geführt, während die erheblichen industrie-, wirtschafts- und infrastrukturseitigen 
Auswirkungen bislang nicht ausreichend berücksichtigt werden. 

Deutschland ist ein zentraler Produktions- und Innovationsstandort für Produkte und 
Komponenten der Trinkwasserinstallation. Insbesondere mittelständisch geprägte 
Hersteller von Armaturen, Komponenten, Rohrsystemen, Werkstoffen, Steuerungs- 
und Gebäudetechnik wie z.B. Warmwassererzeuger sind in erheblichem Umfang 
betroffen. Viele dieser Unternehmen produzieren in Deutschland, investieren 
langfristig in europäische Standorte und verfügen über eine hohe Exportquote 
innerhalb des europäischen Binnenmarktes. 

Die derzeitige europäische Regelungsarchitektur erzeugt bereits heute erhebliche 
Unsicherheiten hinsichtlich: 

• zukünftiger Produktzulassungen, 
• Investitions- und Entwicklungsentscheidungen, 
• Planbarkeit von Produktionskapazitäten, 
• sowie der langfristigen Marktverfügbarkeit von Produkten. 

Besonders kritisch ist, dass der aktuelle europäische Ansatz zentrale praktische 
Realitäten von Infrastruktur- und Bauprojekten nicht berücksichtigt. Dies betrifft 
insbesondere Materialien und Anwendungen, die direkt vor Ort verarbeitet oder 
eingebracht werden und für die derzeit kein praktikabler europäischer 
Bewertungsweg existiert. 

Dadurch entstehen unmittelbare Auswirkungen auf: 

• Infrastrukturmaßnahmen der öffentlichen Wasserversorgung, 
• Wohnungsbau- und Sanierungsprojekte, 
• Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen, 
• sowie die allgemeine Versorgungssicherheit. 

Hinzu kommt, dass wesentliche Teile des europäischen Systems bis heute nicht 
vollständig operabel sind. Gleichzeitig laufen bereits verbindliche Fristen, die 
Unternehmen und Marktakteure unter erheblichen Anpassungsdruck setzen. 

Aus Sicht der unterzeichnenden Verbände und der darin organisierten 
Industrieunternehmen führt dies zu: 

• erheblichen Problemen mit der Zertifizierung neuer Produkte,   
• Problemen für die Verfügbarkeit (neuer) zertifizierter Produkte für 

Verbraucher ab 2027, 
• erheblichen Investitionsunsicherheiten, 
• Innovationshemmnissen, 
• Belastungen für mittelständische Unternehmen,  
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• Risiken für europäische Produktionsstandorte, 
• sowie praktischen Problemen bei Infrastruktur- und Bauprojekten. 

Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage sowie der 
politischen Zielsetzungen hinsichtlich Wettbewerbsfähigkeit, Wohnungsbau, 
Infrastrukturmodernisierung und Resilienz der öffentlichen Daseinsvorsorge halten 
wir eine kurzfristige politische Bewertung der praktischen Umsetzbarkeit des Systems 
für dringend erforderlich.  

Gerne würden wir Ihnen die konkreten Auswirkungen sowie mögliche 
Lösungsansätze in einem persönlichen Gespräch näher erläutern und Sie bitten sich 
auf nationaler und europäischer Ebene für eine rechtssichere und zugleich 
praktikable Ausgestaltung des Systems einzusetzen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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